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K U N D M A C H U N G 

Verfahren zur Bewilligung 

einer ärztlichen Hausapotheke 

in St. Leonhard im Pitztal gemäß § 54 Apothekengesetz 

Dr. med. univ. Sonnweber Bettina wohnhaft in 6463 Karrösten, Winkele 6, hat um Bewilligung zur Haltung 

einer ärztlichen Hausapotheke in 6481 St. Leonhard im Pitztal, Eggenstall 216, angesucht. Es soll die bereits 

bewilligte und geführte ärztliche Hausapotheke von Dr. Maurer Manuel in 6481 St. Leonhard im Pitztal, 

Eggenstall 216, mit 1. Mai 2025 übernommen werden. Gemäß § 48 abs. 2 Apothekengesetz kommt 

folgenden Personen Parteistellung zu: Dr. Maurer Manuel.  

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von sechs Wochen Einwendungen bei der 

Bezirkshauptmannschaft Imst eingebracht werden können. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die 

Parteistellung endet, sofern innerhalb der Einspruchsfrist keine Einwendungen erhoben werden.  

 

Imst, 11. Februar 2025 

Für die Bezirkshauptfrau: Schnitzer 

 


